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1. Gesetze. Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen

Änderung der Rechtsverordnung über die Wiederaufnahme A.usgetretener

II. Bekanntmachungen
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IV. Per sonalnachr ichten

Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Änderung der Rechtsverordnung über die Wiederaufnahme 
Ausgetretener 

Die l<irchenkitung h;,it am 13./1-J.. Oktober 1986 beschlossen. 
Abschnitt VIII. der Rechtsverordnung über die Wiederaufnahme 
Au,gclretcncr vom 10. Februar 1981 in der Fassung vo111 10. T\1ärz 
1981 (G\OBI. S. 81) dahingehend zu ändern, daß die Geltung der 
Rechtsverordnung über den 28. Februar 1986 hinaus um fünf Jethre 
verlangert wird. 

KL-Nr. 12-l-6/86 

Kid den 10. November 1986 
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IGel, den 17. November 1986 

Wir geben nachstehend folgende zwischen dem Verband ldrch
licher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA
NEK) und den Mitarbeiter-Organisationen geschlossenen Tarifver
träge bekannt: 

Alle Tarifverträge tragen das Datum des 15. Oktober 1986 und
sind rückwirkend zum 1. Januar 1986 in Kraft getreten. Der 
Abschluß erfolgte mit den in den Abdrucken bezeichneten Organi
sationen und beruht auf den Ergebnissen der Tarifrunde 1986 (vgl. 
Bekanntmachung vom 16. Juni 1986 - GVOBI. S. 147). 

1. Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über ein Urlaubs
geld für nichtbeamtete Mitarbeiter

2. Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über ein Urlaubs
geld für Auszubildende, Lernschwestern und Lernpfleger

Erläuterungen zum Urlaubsgeld: 

Für vollbeschäftigte Angestellte, denen am 1. Juli Grundvergü
tung nach einer der Vergütungsgruppen !Xb bis Vc oder Kr. I bis 
Kr. VI zusteht, beträgt das Urlaubsgeld nunmehr 450 DM. Ausge-
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nommen sind die im Tarifvertrag genannten Fälle von Zulagezah
lungc11. 

Für vollbeschäftigte Arbeiter beträgt das Urlaubsgeld allgemein 
450 DM. Das Urlaubsgeld für .-\uszubildende, Lernschwestern und 
-pilcgcr wurde auf .300 DM erhöht

Die Zahlung der erhöhten Crlaubsgelder war \Om VKD.-\-NEK
durch Rundschreiben Nr. 5/86 bereits freigegeben.

Lt-l,iutcn111µc·11 1.ur \11deru11g Lic-s l(;\T, EI(

Der 4. Anderungstarifvertrag zum f<.AT-NEK enthält neben eini
gen redaktionellen Anderungcn im wesentlichen die Anpassung 
des� 29 an das cn!sprcchmck Ortszuschlagsrcchl cks Bcsulclungs
gesetzcs. Es handelt sich hierbei um 

die Voraussctzun12en für die Zahlung des Ortszuschlaf.:CS der 
Stur,, 2 in Füllen ,ks i\bsclrn. 1) 1\bs. 2 \Jr. 4 1( \T-NEK IL'lltsp1·. 
§ 40 Abs. 2 Nr. 4 BBesG, vgl. Bek. vom 23.1.1986 - GVOBI. S. 52)
und

- die l{cgc)u11g von .\11spruchsko11kurrrnze11 des Ortszu,chlagcs
!Verheirateten- und Kinderanteil). 11 enn einer oder beide der
Berechti:zten teilbeschäftigt sind.

ferner \1 urdc in s 29 Abseht 1. C Abs. 1 K;\T ;\LI, eine Jfrgdung 
getroffen für die Falle von c\nspruchskonkurrenzen. in denen 
wegen des gleichen Tatbestands (Unterhaltsge\\ahrung) der Orts-
1uschlat2 der Stuk 2 im kirchlichen und im nichtkirch/ic\icn 
öffentlichen Dienst zu zahlen ist. Diese Regelung entspricht der 
durch die Zweite Rechtswrordnung zur Durchführung und 
Lrgünzu11g des J(i1·c·lwnlws11ldungsgL''L'lzcs \0111 8. luli ILJ8fi 
r.GVOBI S. 262) \orgenommenen Ergänzung des § 7 Kirchen
besoldungsgesetz. führt also ebenfalls zur entsprechenden Ver
minderung des Ortszuschlages für den kircl1lichL·n OrtszusL·hlags
L'mpfüngL:L 

\z. .3211 - D 11 

\/nrdelbisches Kirchenamt 

lrn .\ultrag 

Gruh mann 

Anderungstarifvertrag Nr. 1 
vom 15. Oktober 1986 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld 
für nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK) 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -

und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste. Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltung Hamburg und Nordwest 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1
\ndcrun,2 des TarifvertragL'S 

Der Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für nichtbeamtete Mit
arbeiter I om 15. Januar 1982 wird wie folgt geändert: 

1. � 2 L tl!L't·abs 1 cThült dil' folgcnck Fassung

.,Das Crlaubsgeld beträgt

a) für den am 1. Juli vollhcschiiftii-'tcn ,\ngc,tclltcn 300.- Dl\l
b be!rägt 450.- D.\l. wenn dem Angcstclltrn am l. Juli
Grundvergütung nach einer der Vergütungsgruppen IX b
bis V c oder Kr. J bis Kr. VJ zu,teht Satz 2 gilt nicht. wenn
Lktn A11gL·sklltcn mi11cks1L'ns lür die 7.L"i! vom 1. Mai bis
einschließlich 1. Juli eine Zulage nach § 2-1- KAT-'s'EK zuge
standen hat. die unter Zugrundelegung der Grund1·ergütung
dn Verglitunpgruppc· V b b1\1 Kr. VI J 1Jder L'itll'r höheren
Vergütungsgruppe berechnet\\ orden ist

b) für den am 1. Juli vollbeschäftigten Arbeiter 450.- DM."

eo li 4 .\bs. 2 erhi,ll die folgL·ndc rassung: 

,,(2) Ist das Urlaubsgeld gezahlt \\ orden, obwohl es nicht oder 
nicht in 1olil'r llülw zusta11cl. ist es in Höhe des libcrzahltl'll Betra
ges zuni ckzuzahkn ... 

§ 2
!11krafttrck11

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in 
Kraft 

Kiel. den 15. Oktober 1986 

Lntcrschrtflcn 

Anderungstarifvertrag Nr, l 
vom 15. Oktober 1986 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für 
Auszubildende, Lernschwestern und Lernpfleger 

Zwischen 

dem Verband kirch lieh er u ml d ialrnnischcr 
Anstellungsträger ,\mdclbien (VKD.-\-'.'JEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste. Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5, November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des Tarifvertrages 

In § 2 des Tarifvertrages über ein Urlaubsgeld für Auszubildende. 
Lernschwestern und Lernpfleger vom 17. Mai 1982 wird der Betrag 
.,200,- DM" durch den Betrag . .300,- DM" ersetzt. 
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§ 2
l11kraf1trl'tcn 

Dieser Tarifwrtrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft 

Kiel, den 15. Oktober 1986 

C n tersc hriften 

-i. Tarifvertrag 
zur Änderung des Kirchlichen Angestelltentarifvertrages 

(KAT-NF:K) 
vom 15. Oktober 1986 

Zwiscl1c11 

dem \·erband kirchlicher und diakonischer 
\nstcllungstriigcr \ordc\hicn (\ I<IM-\EI<) 

1·ertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- cinLTscits -

und der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transpurt und \'erkehr 
Bezirk wen, altungc·n l la111hurg und i\"rdwc·,( 

der Deutschen Angestellten Gc11·erkschaft 
Landcsn·1·hii11dc H,1mburg und Sclilcs11 ig-Holstcin 

dem Verband Kirchlicher 'v1itarbeiter '\ordelbien 

der CiLwcrbchaft Cartcnh,1u. L111d- und l'orstwirhchah 
Landesbezirk Nordmark 

- andcrnscih

wird auf der Grundlage der Tarifvertrage vom 5. '\ovember 1979 
folgendes wrci11hart: 

-� 1
Änderung des KAT-NEK 

Der Kirchlrchc \ngcstL·lltcntarifvcrtrag (K \I' Nll'-) vorn 15. la
nuar 1982. zuletzt geändert durch den �IaEi_fl-_ertrag zur Änderung 
des IC\T-NEK 1·1m1 12. DczcmbLT l 9f:+ wird wie folgt gci111dcrt 

1. In § 27 .\bs. 1 Satz 2 wird die Ziffer .,1 a„ durch die Ziffer .r
l'f:,L't/1.

2. § 29 Abschnitt B wird wie folgt geimdert:

a) \bsatz 2 Nr . .+ erhält folgende Fassung

.+. andere .\ngestcllte. die eine a11dct'C' Pcr,on nicht nur
vorübergehend in ihre Wohnung aufgenommen haben 
unci ihr Unterhalt gewähren. weil sie gesetzlich oder 
sittlich dazu verpflichtet sind oder uus bc·ruflichcn oder 
gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies i'ilt 
bc1 gcsculichcr oder sittlicher Verpflichtung zur Unkr
haltsgewährung nicht. wenn für den Unterhalt der aufge
nommenen Person Mittel zur Verfügung stehen, die. bei 
einem Kind einschließlich des gewährten Kindergeldes 
und des kinderbezogenen Teils des Ortszuschlages. das 
Sechsfache des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 
und der Stufe 2 des Ortszuschlages der Tarifklasse I c 
übersteigen. Als in die Wohnung aufgenommen gilt ein 
Kind auch dann. wenn der Angestellte es auf seine Kosten 
anderweitig untergebracht hat. ohne daß dadurch die 
häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. 

Beanspruchen mehrere Angestellte im kirchlichen Dienst, 
nach Kirchenbesoldungsrecht Anspruchsberechtigte im 
Sinne von § 40 Abs. 2 Nr. 4 oder § 62 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe b BBesG oder aufgrund einer Tätigkeit im 
kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsät
zen Versorgungsberechtigte wegen der Aufnahme einer 
anderen Person oder mehrerer anderer Personen in die 
gemeinsam bewohnte Wohnung Ortszuschlag der Stufe 2 

oder eine entsprechende Leistung. _'\nwärtcrverheirate-
1vr11usch laf'. im Sinne \1J11 � h::' Ahs l Nt· i l\uch,tahc h 
BBesG oder einen tariflichen \'erheiratetenzuschlag. wird 
der lJntcrschicdshctraL: zwischen der Swrc l und dc1· 
Stufe 2 des für den Angcste llten rnalsgebenden ürtszu · 
schlages nach der 7:ahl der Berechtigten anteilig gewährt·· 

b) Dem Absatz 6 wird ein _'\bsatz 7 mit folgender Fassung
angcfiigt:

,.(7) _'\ngestellte, denen für den Monat Dezember 198.5 
nach � 29 AbsL·hnitt 11 Abs. 2 N1· -i in ckr bis ) 1. Oc1c111\wr 
1985 geltenden fassung Ortszuschlag der Stuic 2 zugestan
den hat. erhalten ihn weiter. solange sie ciic bisherigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und das am 31. Dezem
ber 19I::'i bestehende .'\rbeitsverhältnis fortbesteht." 

.3. § 29 Abschnitt C wird 11·ie folgt geändert: 

a) -\bsat1 1 wird wie fulg1 gcirndcn

aa) In Cnterabsatz 1 Satz 1 Z\\eiter Halbsatz werden die
\V(Jrtl' ... mit r\usnahrne der Zeit L'inc, Vlutk,L'l1afts
urlaubs'' gestrichen. 

bb) In l:ntcr.tbsutz I Sali 2 wndcn nach dem \\url „i,t · 
die Worte „oder beide Ehegatten mit jeweils mindestens 
der lfolftc der durchschnittlichen n:gL·lmiif.sigen 11 iichcnt
lichen Arbeitszeit beschäftigt sind'' eingefügt. 

cc,t Hinter L 11tcrahsat1 i wird folgender L:ntcrabsa1z -1 
angefügt: 

.. Steht neben dem Angcstcll\cn auch anderen Personen. 
die außerhalb des kirchlichen Dienstes im öffentlichen 
Dil'llst hcschüftigt udcr aufgrund einer solchen T,itigkcit 
nach beamtenrechtlichen Grundsatzen 1-crsorgungsbe
rechtigt sir1d. wq.;cn Erliill11ng dl'ssclben Tathcstt11dcs i:11 
Sinne von Abschnitt B Abs. 2 Nr. 4 der Unterschied 
zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortsn1sc'hlagc·s oder 
eine entsprechende Zulage zu. vermindert sich insoweit 
der Ortszuschlag des \ngestelltcn Satz l gilt entspre
chend, wenn der anderen Person wegen desselben Tatbe
standes im Sinne von § 62 _\bs. l Nr. 3 Buchstabe h 
des ßund csbesoldungsgcselLL·s 1\111\'i.irten-erhcirc1 tetcn · 
zuschlag zusteht. mit der Maßgabe. daß der Ortszuschlag 
des .\11gcstcllten sich l1i1chstrns um den L 11tcrschicdsbL· 
trag der Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags vermindert . 
Dic·s gilt auch. 11 cnn die bc1L·ich11l'lc·11 Lc·1slungc'11 nicht 
zustehen. aber ohne Anwendung von § 40 Abs. ; Satz 3 
des l1u11cksbcsolc!1111gsgcsct,cs oder � 20 .\hs. - Sa\7 3 
BAT zustünden· 

h) \bsa(/ ::' wird wie folgt gc:indcrt

aa) In Unterabsatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die
Worte .,, soweit es nicht für die Zeit eines Mutterschafts
urlaubs gewährt wird," gestrichen. 

bb) In Unterabschnitt 1 Satz 3 werden nach dem Wort „ist" 
die Worte .,. oder mehrere Anspruchsberechtigte mit 
jeweils der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind" eingefügt. 

c) In Absatz -i Satz 1 werden die Worte .,der Absätze 1 und 2"
durch die Worte „des Abschnitts B Abs. 2 Nr. 4 und der
Absätze 1 und 2 des Abschnitts C'' ersetzt.

4. In § 42 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,,§ 29 Abs. 2" durch die
Worte ,,§ 11 Satz 2" ersetzt.

5. In der Anlage 2 a - Sonderregelungen für Angestellte in Anstal
ten und Heimen, in denen die betreuten Personen in ärztlicher
Behandlung stehen (SR 2 a) - Nr. 6 Buchstabe A Unterabsatz 1
sowie Buchstabe B Absatz 1 werden jeweils die Worte .,Ab
schnitt A der" gestrichen.
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6. In der Anlage 2 f - Sonderregelungen für Zeitangestellte. Ange
stellte für Aufgaben von begrenzter Dauer und für Aushilfs

angestellte (SR 2 f) - Nr. 1 Unterabsatz 2 werden die Ziffern
„5 und 6'' durch die Ziffern .,3 bis 6" ersetzt

§ 2
lnkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung mm 1. Januar 1986 in Kraft: 

abweichend hierrnn tritt § 1 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
und Buchstabe b Doppelbuchstabe aa am 1. Juli !98fi in Kraft 

Kiel, den 15. Oktober 1986 

Unterschriften 

Stellen au ss c hrei bu ngen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Haseldorf  im Kirchenkreis Pinne
berg wird die Pfarrstelle vakant und ist mit einem Pastor oder einer 
Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar (in einem jeweils einge

schränkten Dienstverhältnis - 50 0/o -J zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch bischöfliche Ernennung nach Anhörung der K.irchen
patronin. 

Die Gemeinde Haseldorf liegt in der Haseldorfcr Marsch, zwi
schen dem Nordwesten Hamburgs und der Elbe. Unser Pastor geht 
in den Ruhstand. Wir suchen E'incn Nachfolger bzw. eine t'-iachfol
gcrin oder ein Pa,LUren-Ehepaar für unsere 2 100 Seelen. Er soll 

eine Persönlichkeit sein mit gesundem Glauben, Leben und Lieben. 
Er soll unsere Jugend verstehen, unsere Erwachsenen begleiten und 

unsere Allen besuchen. 

Die Gemeinde unterhält eine Patenschaft zur Bundeswehr (sei
nerzeit gegründet bE'i der Flutkatastrophe 1976), die in lebhaftem 
.\ustausch auf verschiedenen Gebieten sich äußert und vom Pastor 
mitgetragen werden soll. 

Unsere St. Gabrielskirche stammt aus dem 12. [ahrhundert und 
liegt nahe dem Schloß der Patronin. scb. Prinzessin Schöneich

Carolath-Schilden. Neben ihr als Hauptkirche haben wir noch 
Kapellen in Hetlingen und Scholenfieth. 

Das Pastorat ist 1954 gebaut wonkn und hal alles, was eine 
Familie braucht, um sich wohlzufühlen. 

Die Grundschulkinder gehen in Haseldorf zur Schule. die ande
ren besuchen die Haupt und Healschulc in l\loorrege uder das 
Gymnasium in Uetersen. 

Wir sind hinter den Deichen ein stabiles und herzlich offenes 
Christenrnlk und reden gern Plattdeutsch. Unser Pastor muß uns 
\'erstehen können. was gar nicht schwer ist Plattdeutsch zu spre
chen braucht er nicht. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Holstein
Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises Pinneberg, 
Bahnhofstr. 18-22, 2080 Pinneberg. Weitere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilt Pastor Wolfgang 
Zeyher, Marktplatz 4, 2081 Haseldorf, Tel. 0 41 29/241 oder 

62 4. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Haseldorf - P I/P 2 

In der Kirchengemeinde Heikendorf  im Kirchenkreis Kiel 
wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. März 1987 mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde hat ca. fi.500 Gemeindeglieder. die glcich
mäEig auf 2 Pfarrstellen aufgeteilt sind. Es stehen eine Kirche und 
ein modernes Gemeindezentrum zur Verfügung. Zahlreiche haupt
und ehrenamtliche Mitarbeiter tragrn gemeinsam die Verantwor

tung für die vielfältigen Aktivitäten der Gemeinde. Heikendorf ist 
ein beliebter Erholungsort an der Kieler Förde und ein bevorzugtes 
Wohngebiet vor den Toren der Landeshauptstadt Kiel. Alle Schul
arten sind am Ort. Die fü1 ölkcrung setzt sich neben altL·iI1gesessc
nen Arbeiter-, Bauern- und Fischerfamilien in der Mehrzahl aus 
Beamten, mittleren Angestellten und freiberuflich Tätigen zusam 

men. Die Gemeinde WLinscht sich einen Pastor oder einer Pastorin. 
der bzw. die auch für neue formen kirchlichen Dienstes aufge
schlossen ist Eine Bereitschaft zur Mitarbeit im Kinder-Gottesdienst 
und in der Jugendarbeit ist erwünscht Partnerschaftliche Zusam

menarbeit mit den in der IS:irchengemeinde \ crantwortlichcn wird 
erwartet. Der jetzige Pfarrstelleninhaber wechselt nach 9 Jahren in 
Heikendorf in eine andere Gemeinde. 

Hcwcrbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslaut 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Kiel. 
Dänische Str. 17. 2300 Kiel 1. Weitere Unterlagen sind auf Anforde
rung l'inzureiche11. Auskünfte ertcikn die Pastoren ]essen, Neu

heikendorfer-\\'eg 4, 2305 Heikendorf ü. Kiel. Tel. 04 31/24 12 81. 
und Lindemann, Wilhelm-Ivens-Weg 43 - 47, 2305 Heikendorf ü. 
Kiel, Tel. 04 3112-t 12 82. Frau Dr. Engmarm Tel. 04 .31124 12 -t'i. 
sowie Propst Küchenmeister, Dänische Str. 17, 2300 Kiel 1, Tel. 
04 31/9 40 21/22 und 55 -+2 58. 

J\biauf der Bewerbun)lsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Hcikcndorf (2) - P Tl IP 1 

In der Kirchengemeinde St. l\lichael is  Osterrönfeld im 
Kirchenkreis Rendsburg wird die Pfarrstelle vakant und ist zum L 
Juni 1987 mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren
Ehepaar in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan
des. 

Osterrönfeld, südlich des Kanals gelegen und mit Stadt-Nähe zu 
Rendsburg, ist ein aufsteigender Ort mit ca. 3.400 Einwohnern. 
Eine Grund- und Hauptschule ist vorhanden, weiterführende Schu

len im 6 km entfernten Rendsburg. Im Ortsmittelpunkt befindet 
sich die 1953 errichtete St Michaeliskirche und das Pastorat (zum 
1.6.1987 frei), die 1978 erbaute Friedhofskapelle auf dem am 
Ortsausgang kircheneigenen Friedhof. Weiterhin verfügt die Kir
chengemeinde seit 1984, direkt am Kirchengebäude, über ein 
Gemeindehaus. Außerdem ist die Kirchengemeinde Trägerin des 
1972 von der Kommunal-Gemeinde erbauten Kindergartens. Wir 
wünschen uns eine Pastorin oder einen Pastor für Seelsorge und 
Verkündigung, die bzw. der bereit ist, Hausbesuche zu machen und 



Nr. 23 GVOBI. 1986 Seite 297 

gern mit Gruppen aus dem Jugend- und Erwachsenenbereich 
(Glaubensgesprächskreis, Frauenkreise und Altenarbeit) sowie mit 
dem Kinderg;_irten zusammen zu arbeiten_ 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Rendsburg. 
An der Marirn kirche 7 - 8, 2370 J{cndshurg_ Weitere Untl'rlagcn 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor Riege, 
Dorfstr. 36, 2370 Osterrönfeld, Tel. 043 31/8 81 52. und Propst 
Jochims, An ckr Marienkirche 7 - 8, 2370 lkndshurg. Tel. 0-1- 31/ 
5 90 30. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und \nordnungsblattes 

Az: 20 St. Michaelis Osterrönfeld - P 11/P 1 

In der Ki rchengenH·inde l'uppenhtitte l  im Kirchenkreis 
Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - ist die 3. Pfarrstelle vakant 
und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Poppenbüttel ist eine gegliederte Gesamtgemeinde mit drei Pre
digtstätten und -1- Pfarrstellen. Die zu besetzende Pfarrstelle gehört 
zum Philemon-Gemeindc-Zentrum. Die Genwinde umfaßt ca. 6. 500 
Mitglieder bei etwa 13.000 Einwohnern aus allen sozialen Schichten. 
Sie werden betreut von 2 Pastoren, die neben ihrem persönlichen 
Seelsorgebezirk ihre besonderen . .\rbeitsbereiche abgesprochen ha
ben. Schwerpunkt des trüberen Stelleninhabers war die Kinckr
und Altenarbeit. Besonderes Gewicht hat dabei der Kindergarten 
mit einer Behindertengruppe. Die Gemeinde hat teilgenommen im 
vergangenen Jahr am rnissionarisd1en l'rujckl „Neu anfangen -
Christen laden ein zum Gespräch 

.
. _ Damals sind neue methodische 

Stile erprobt worden, um auch der Kirche fernstehende Menschen 
anzusprechen Dieses offene und einladende Zugclwn auf ZwL'i
felnde und Suchende soll weiter eingeübt werden. Gesucht wird 
eine Pastorin oder ein Pastor, die bzw. der zu vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den Kollegen und den haupt- und ehrenamtli
chen Mitarbeitern bereit ist, neue Ideen und Jnitiatil'Cn einbringt, 
den Zugang zu ganz unterschiedlich geprägten Menschen und 
Gruppen sucht und das geistliche Leben der Gemeinde fördert. Ein 
ger,iurniges Pastoral arn Gcmcimk-Zen1rurn steht zur Vcrfü)!ung. 
Alle Schularten am Ort. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind 1u richten an den Herrn Propst des Kirl'l1enkrcises Stormarn -
Bezirk Bramfeld-Volksdorf, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67. Wei
tere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte 
erteikn Pastor Weskott. Te)!elsharg 3, 2000 Hamburg 65. Tel 
04016 02 65 80. der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Gen
zel, Rönkrei 8, 2000 Hamburg 65, Tel. 040/6 02 21 77, und Propst 
Lehmann, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67, Tel. 040/60 31 43 44. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Poppenbüttel (3) - P Il/P 1 

* 

Die neu errichtete Pfarrstelle des Kirchenkreises Rantzau 

für Jugendarbei t  ist zum 25. Januar 1987 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin oder einem Pastorenehepaar oder zwei Pastoren bzw. 
Pastorinnen in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis 
(50 %) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung des 
Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Von dieser Pfarrstelle aus ist die Jugendarbeit des Kirchenkreises 
Rantzau und der Religionsunterricht in den Gymnasien in Elms
horn mit jc11cils 50 °1oigc-r Dienstll-istung 11ahrzunchrncn. Die Schul
pfarrstelle beinhaltet die Erteilung von 12 Stunden Religion in der 
Gymnasialstufe der Kooperativen Gesamtschule. Im Jugendpfarr
amt ist z.Zt nur ein Sozialpüdagoge (:.'ü SlundL·n wöchentlich) 
tätig. Der Jugendpastor sollte vor allem die theolgische Reflexion in 
der Jugendarbeit des Kirchenkreises anregend fördern. Weitere 
Aufgabenbereiche liegen in der Zusamml't1arbcit mit den Pastoren 
und Mitarbeitern in der Jugcnd,ubeit des Kirchenkreises und seiner 
4 Bezirke. Der Dienstsitz ist Elmshorn. Eine Dienstwohnung kann 
gestellt werden. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises 
Rantzau. Kirchenstr. 3. 2200 Elmshorn. Weitere l'nterlagcn sind 
aut Anforderung einzureichen_ Auskünfte erteikn Pastor Kah, 
Lange Str. 32, 2200 Elmshorn. Tel. 0 -1-1 21 /7 18 77, und Propst 
Goetz, Kirchenstr. 3. 2200 Elmshorn, Tel. 0 41 21/2 98 27 und 
6 1-1- 58. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs \Vochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Jugendarbeit Rantzau - P II/P 1 

In der l\lart in  Luther King-Ki rchengemeinde Ste i ls
h o u p im Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfcld-Volksdurf -
wird die 4. Pfarrstelle zum 1. Januar 1987 vakant und ist umgehend 
mit einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöf
liche Ernennung. 

\Vir suchen für diese Stelle eine Pastorin, die bereit ist, mit vier 
Kollegen in einem Team zusammenzuarbeiten. Das Neubaugebiet 
Stcilshoop stellt eine Herausforderung für das soziale und Sc'L·lsor
gerliche Engagement dar. Wir wünschen uns eine Pastorin, die den 
Schwerpunkt Frauenarbeit in der Gemeinde übernimmt und gestal
tet. Dazu gl'hiirl die Arbeit mit a1leinerzid1cnden und arbeitslosen 
Frauen. Interesse an feministischer Theologie und Lust, sich mit 
Frauen und I\Iännern in der Gemeinde darüber auseinanderzuset
zen. Sie solltL' sich an dem Versuch beteiligen. neue Formen des 
Guttesdienstcs und der gemeindlichen Arbeit zu entwickeln. ohne 
alte Traditionen einfach über Bord zu werfen. Wir sind eine 
Gemeinde mit einem großen Kreis aus haupt- und ehrenamtlichen 
l\litarbcilcrinnen und .\litarbcitcrn und haben ein grogcs Gemein
dezentrum mit einem Jugendhaus, einem Kinderhaus, einem Pro
jekt Schneiderwerkstatt für arbeitslose Frauen und wir gehören 
zum Kirchcngcmeindc•1'erband ßramfcld. der in Steilshoop ein 
Sozialzentrum mit einem Kindertagesheim. einer psychologischen 
Beratungsstelle und einer Altentagesstätte hat 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Hamburg 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn - Bezirk 
Bramfelcl-Volksdorf -, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen 
der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pastor Rehse, Cesar-Klein
Ring 29, 2000 Hamburg 60, Tel. 040/6 31 44 67 und 6 30 40 24 
(Büro), und Propst Lehmann, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67, Tel. 
040/60 31 4344. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: V ier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Martin Luther King-Kirchengemeinde Steilshoop (4) -
P 11/P 1 
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Stellenausschreibungen 

Di,· Ev. luth. Kirchcni::cmcindc Tlamburg-Fannscn sucht für ihre 
Jugl'ndarbeit zum früh,·:ot111iiglichrn Zeitpunkt 

eine/n Diakon' in  
(Sozialpädagogen •in 1 

,\usbildung an einer kirchlichen Fach(hoch)schule und AB'vl
Rerechtigung werden rnrausgesetzt. 

.\ufgabrnbereich ist di,· christliche Ju).'.c·nclfreizeit-und Bildungs
arbeit rnil dem Sch\H'rpunkt Miidchcnarbcit 

Geboten werden: 

- Zeitvertrag über 5 Jahre

40 Wochenstunden

- \,·rgütung nach K,\T \erg. Gr. IV b

Schriftliche ßewcrbungcn mit den üblichen Unterlagen sind zu
richten an die Ev.-luth. Kirchengemeinde Farmsen, Herrn Pastor 
\V. Kühl, Bramfelder \\-eg 25 b, 2000 Hamburg 72. 

Auskünfte erteilen: 

Pastor \V. Kühl. Tclcfun 040/043 1952 
Kir,·hcnbüru: 0 40/6 4 c; J 1 53. 

Az. 30 - Farmsen - E I•E 1 

Die Evangelische Fachhochschule für Sozialpädagogik der Diako
ncnanstalt des Rauhen llauses sucht spätestens zum Winterseme
ster 1987 88 

eine Prutessorin/eincn Professor für !{echt und Verwaltung. 

Sie/er soll die Voraussetzungen des § 15 Hamburgisches Hoch
schulgesetz erfüllen und der e\·angelischen Kirche angehören. 

Vergütung nach BAT I b. 

Wir cn1;1rtl'n eine Lchrtcitigkeit im Zusammenhang unserer 
integrierten Ausbildung zum Diakon und Sozialarbeiter und die' 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den übrigen Professoren. 

Nachfragen und Bewerbungen sind zu richten an die: 
Evangelische Fachhochschule für Sozialpädagogik der Diakonen
anstalt des Rauhen Hauses. Horner Weg 170. 2000 Hamburg 74. 
Telefon il 40/o 5591- 1 80. 
Ablauf ckr· 1\c'werbungsfrist :; 1.12 .1986. 

Az.: 4249 - E I/E 1 

Person alnachri eh ten 

Die Zweite Theologische Prüfung im Herbst 1986 haben bestan
den: 

Dorothea Blaffe rt. Dörte B oysen-Eber t, Jens Cahnbley, 
Johannes Calliebe-\\'inter, Susanne Daurn. Jörn Fa lke. Chri
stian Grabbct, l{ainLT Hanno, Thomas Hc ik, Werner lohn .  
E,·irnLT Ko lbe, Hücli�cT Kreutz, Maric·-Lube Krüger .  l,ci11hard 
i\liiller, Thomas Nulle. Ingo Nücht cr .  Wolfgang Pcpcr. Tom 
P ralow. Anne Rahe. Jens Rathjen, Thomas Röhlk. Christei 
Rüder. Jörg-Michael Schmidt, Thomas Schröder. Frithiof 
Stahnke, Gernot Tams. Dr. Roselies Taube, Erik Thiesen, 

Kirsten Voß-Traulscn. Andrea Weig t -Hanno, Jutta \Yeiß. 
und l{ubcrt-Michael Zoskc 

Ernannt: 

Vom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom 1. No
vember 1986 auf die Dauer von 8 Jahren der Pastor Henning 
Ehlers, zuletzt in Meldorf, unter Berufung in das Bundes
beamtenverhältnis auf Zeit zum Militärpfarrer als Evangelischer 
Standortpfarrer Husum. 

Bes tä t ig t: 

Mit Wirkung vom 1. Dezember 1986 die Wahl des Pastors Dr. 
Dietrich Heilmund, bisher in Hamburg-Poppenbüttel. zum 
Pastor der 1. Pfarrstelle der Matthias-Claudius-Kirchenge
meinde Rahlstedt-Oldenfelde, Kirchenkreis Stormarn - ßczirk 
Wandsbek-Rahlstedt -; 

mit Wirkung vom 1. Dezember 1986 die Wahl des Pastors Jürgen 
Wisch, bisher in Hamburg-Osdorf, zum Pastor der 1. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Schönberg, Kirchenkreis Plön. 

lkrufcn: 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1987 auf die Dauer \'On 5 Jahren die 
Pastorin Martina Gehlhaar, bisher in Hamburg-Stcilshoop. 
zur Pastorin der 3. Pfarrstelle des Studenten- und Hochschul
pfom1mtes der Norcklhis,·hrn Ev. Luth. Kirche in Hambur)2 
tllit dl'm Dienstsitz in Hainburg. 

Eingeführt: 

Am 1. '.\:o\·cmber 1986 die Pastorin Annebärbel Claussen als 
Paswrin in das Amt einer theologischen Rcfcrc'ntin im Arbcits-
1\1cig Haushalterschatt des Gcmcindcdil'llstc·s der Nordelbi
schcn Ev.-Lulh. Kirl'i1c 1 � Pfarrstelle): 

am 1. November 1986 der Pastor Dr. Matthias Riemer  als Pastor 
in das Amt eines theologischen Referenten im Arbeitszweig 
Volksmission des Gemeindedienstes der Nordelbischen Ev. 
-Luth. Kirche ( 4. Pfarrstelle); 

am 2. November 1986 der Pastor Jürgen-Michael F r idetzky als 
Pastor in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Pinneberg für 
Jugendarbeit; 

am 9. November 1986 der Pastor Dr. Dieter Andresen  als Pastor 
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Steinberg, Kirchenkreis 
Angeln. 

F reiges te l l t: 

Mit Wirkung vom 1. November 1986 auf die Dauer von 8 Jahren 
der Pastor Henning Ehler s, zuletzt in Meldorf, für den 
hauptamtlichen Dienst in der Militärseelsorge. 
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Beauftragt. 

\1 it \\ :rkung vom 20. "-!ovcmhcr l 486 ckr Pastor llr. Veit 
B nigm an n, zuletz t in Montcrrey1Mexico, im Rahmen seines 
Dicnstvnhältnisscs auf Lebrnszeit zur Nmdclbische11 b.-Luth 
Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchenge
meinde \\'ellingbiittel. Kirchrnkrei, Stormarn Bezirk ßram
fe!d-Volksdorf: 

mit Wirkung I u111 1 Dezember I l)86 auf die Dauer von 5 Jahren der 
Pastor Hans-Jürgen J\1 ü ller. bisher Hamburg-Hohenhorst, im 
Rahmen seines Dicnst\uhältnisscs auf Lebenszeit zur '\ordcl
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche mit der \Vahrneh
mung der Seelsorge am Berufsförderungswerk Farmsen. 

Ausgehändig t: 

Am 10. September 1986 dem \lilitärpfarrer Hans-Joachim Leu 
die kirchliche Rerufungsurkunde über die Übertragung der 

t 
Pastor i.R 

Johannes Schmidt 

geboren am .31. l\lai 1911 in Gadeland 
gestorben am 25. August 1406 in Kacl ScgL'bcrg 

Der Verstorbene wurde am 6. Non�mber Jl),38 m 
R.atteburg ordiniert Anschliefü:nd war er l'rovinzial
\·ikar in Kiel. Hennstedt/Dithmarschen und Lockstedter 
Lager. Von )L:li 1939 an war er l'a,tor an der Di.1konis,cn
anstalt in Flensburg. Von \lai 1946 bis zu seiner Zurru
hcsclzung zu m I. ]uni lll76 war er a11 den l{ickli11gcr 
:\nstaltcn des Landesvereins für Innere \!ission in 
Schlcswip,-1 !olstcin c V als ihr Direktor. 

Die "\ordelbische Kirche dankt Gott für die Verkündi
gung des Evangeliums durch Pastor Schrniclt. 

2. Pfarrstelle (personaler Seelsorgebereich) der Kirchenge
meinde Adclby. Kirchenkreis Flensburg.

ln den  R uhe s tand 1·erset zt: 

\lit Wirkunp, 1·1)m 1. Januar 1l)87 der Pastor Johannes Rocc keJ i11 
Hamburg-Eimsbüttel: 

mit Wirkung rn111 l Januar \l).C:7 der Pastor Ulrich Biihmc in 
Lübeck: 

rnit Wirku11g10111 1. l,rnuar ll)87 der l'a,tor Kurt Kir schncreit in 
Hamburg \/ienstedten: 

mit Wirkung \Olll 1. J anuar 19i-!7 der Pastor Heinrich Laiblc 
in Hamburg-FuhlsbütteL 

t 
Pastor i.K 

Karl Warnke 

geboren am 5. :vtai 1904 in Schleswig 
gestorben am 28. Oktober I ll86 in \1ölln 

Der Verstorbene wurde am 1. "\ovcmber Jl)36 in 
1 Iürnerkirchen ordiniert. AnschlieEend war er bi, April 
1951 Hilfsgeistlicher und Pastor in Brügge. Von Mai 
1951 bis April 1956 war er Pastor in .\vcnlult. danach bis 
zu seiner Zurruhesetzung zum 1. April 1962 Pastor in 
1 laddcby. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott für die Verkündi
gung des Lvangcliums durch Pastor Warnh'. 
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